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Bau kosten - Überteuerungs-Zuschüsse.
Von Maurermeister Schneeweiß in Liegnitz.

(Nachdruck verboten.)
\VeHn die private Bautätigkeit länger ais drei Jahre

vollständig lahmgelegt \\:ird, muß dies in naturgemäßer
r'oJge bei unserem Volk, das in regelrechten Zeiten einen
groß cu Oeburtenüberschuß hatte und durch wachsenden
\\ nhlstand sich ständig ausbreitete, zu einer Wohnungs
not filhrcn. Dle jetzt beendete Abrüstung nach
4 1 /2, J(ricgsjahren macht diese \Vohnilngsnot brennend,
weIl jic ullzähJigen Kriegsgetrauten an die OriinduTIR
eines eigenen Haushalts gehen und weil die Besetzung
unserer westlichen und östlichen Randgebiete durch den
Feind ein RückfJuten deutscher Familien In das Innere
(;es Reiches nach sich zieht.

I\cich, Staat und Gemeinde haben die Pflicht, hier
,\iJhiJfe zu schaffen lind sind 11l1c11 bemüht. dIes [n groß
zÜgiger \i\/eise 7.11 tun. Staatsgebäude (Kasernen). 50
\\ eit sie zu die f:'J1 Zwccken nicht unbedingt weiter ge
braucht werden, \verden zu Familien- \\'ohnungen um
gebaut. in' Privathäl1sern nntergebrachte militärische
Oeschäitszimmer (Bezirkskommandos) weiden nach
Möglichkeit in Kasernen 1wtergebracht. die baupoJizei
lichen Vorschriften haben \\"escntliche ErJeichterungen
erfahren. Keller und Boc1enrälll11C diirfen zu Not:woh1l1H1
gen ausgebaut werden. - endlich sind auch verscf1ie
dene Gemeindcn dazu iibel:gegangen, Kleinwohnungs
bauten im eip;encl1 Betriebe znr Äl1sfiihnmg zu bringen,
l1In der \Vohn!lngsnot ZI1 stel1CI"J!. Alles dieses genügt
aber bei ,yeitem nicht, um dcm Bedarf nur einigermaßen
gerecht zu werden. Abhilfe ist nur zu erwarten wenn
die private Rautätigkeit belebt wird. Teure Löh'ne und
hohe \Yerkstoffpreise mache1J diese aber zu einem
lInlohnenden Geschäft und verlocken nicht da7.lI.

Jn Voraussicht der kommenden \\'o11Ilungsnot unj
in vVürdigung der den privaten Unternehmer abhalten
den OrÜnje zum Bau von 'A'ohnhäusern hat schon der
alte Reichstag im Mai v. J. einstimmig eine cntschJießung
angenommen, ZUr Deckung der überteuerung' bei Bauten
aus ReichsmitteJn einen Zusclmß zu gewähren. In Aus
führung dieses Reichstags-Beschlusses hat der Bl1ndes
rat am 31. Oktober 1918 die Bestimmungen Über jie
Gewährung von ßallkostl:)nzuschÜssen aus Reichsmitteln
festgesetzt und der Bereitstellung von 100 Mi1lionen
Mark als erste Rate des zur Abbürdung der Bal1kostel1
ilberteuerung vorgesehenen Gesamtbetrages von
500 Millionen Mark zugestimmt. Nach den Bestimmun
gen des Bundesrats sind die aus Reichsmitteln zu ge
währenden 500 Millionen Mark ZuschÜsse die Hälfte
eines Betrages, dessen andere Hälfte Bundesstaat und
Gemeinde Übernehmen. Zur Deckung der Baukostcl1
Überteuenll1g stehen im ganzen also 1000 Mi1lionen Mark
ZUr Verfügung.

Die Bestimmungen des Bundesrats vom 31. Oktober
J918 haben durch die Revolution jie förmliche Genehmi
gung von Reichstag und Landtag nicht mehr erhalten.
es sind daher Zweifel auf:.;etaucht, ob über die zur Ge
währung von Baukostenzuschüssen vorgesehenen
Reichs- und Staatsmittel auch tatsächlich verfügt
werden könnte. Diese Zweifel sind durch einen Rund
erlaß des preußischen Staatskommissars für das W oh
l1ungswesen behoben, nach welchem der Rat der Volks
beauftragten mit den Bestimmungen des Bundesrats vom
31. Oktober 1918 für die gewährung von Baukostenzu
chüssen aus Reichsmitteln His zum Betrage von
100 Millionen Mark einverstanden ist. Wegen der Be
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reithaltung weiterer Mittel bis ZUr Höhe von 500 MiJIio
nen M'.ark sind jje genehmigten Beschlüsse in Kürze
zu erwarten. Auch das preußische Finanz-Ministerium
hat sich damit einverstanden erklärt, daß der Anteil
des. preußischen Staates zur AbbÜrdung der über
teuerung der Baukosten im Rechnungsjahr 19J8!1919 bis
zu 100 MiJIionen übernommen wird, trotzdem auch
hierüber ein Beschluß der g-esetzgebenden Körperschaft
nicht erfolgt ist.

\Vic verhalt sich nun das Baugewerbe zu den Bc
stinllllungen des Bundesrats fÜr die Gewährung \'on Bau
kostcnzuschüssen? \Vährend einzelnc (Jemeinden. Prt
vatc.  elJ1einnÜtzige Bauyereiflc llnd Siedlungs-Gesell
scharten bCJ"eits den Anfang machen und Vvohnungs
ßaupläIlc zn!" AusfÜhrnng bringen. hält das am meisten
anteilige Ba 11 g e ". erb e damit noch immer zurÜck.
DIe gemeindlichen Kärperschaiten legen besonderen
\Vert darauf. jaß zlIr BeheblIn  der \Vohnungsnot und
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bald uud vic1 ge
baut wird" sIe sind nicht nm Zll dem ihnen durch die
Bumlesn,tsbestimmungell auferlegten Opfer. 1/  der Bau
kosteniiberteuerung Zl1 tra eli, bereit. sondern werden
in den meisten FäHen das erforderliche Bauland unent
g-elttkh oder höchstens zum Orund\\-erte vor dem Kriege
zur VerfÜgung stellen. Durch die ung-ehenren ge!dlichen
Lasten, die den Gemci11dei1 während des Krieg-es und
a!lch jetzt !loch aufgebÜrdet worden sind. werden vie!e
nicht in dei Lage sein. \Vohnhausbauten im größeren
Stil in eip;encl11 ßetriebe allSzHHihren, wohl aber \verden
sie dem BauhciTu auch bei der Ocldbeschaffl1ng des
Unternehmcns timch überTlahme der H!''Potheken weit
,geheno1st ent. egel1kOm111etl. \Venn also das Baugewerbe
die dnrcl1 die Blll1desratsbestiml11l!ugen erzeugten.
.günstrg zu nennenden Verhältnisse auszunÜtzen zögert,
..:;teht ZiI befÜrchten. daß Jas Speku!antcntuITj diese Ge
le:.;cnIJeit ausnützt lind das cntgegenkCHJ1men der Ge
meinden aufgreift und dem IJ-eimischcn ßau.Q:ewerbc
nicht nur die geringe Verdienst , sondern libcrh<111pt .iede
Lehensmöglichkeit nimmt.

Der einzelne Meister wird nicht il11mer in der Lag:c
sein. alleiu die g.;:ldlichen Lasten solches Unternehmens
Z1I tragen und sein Vermögen anf .Jahre hinaus festzu
legen. desha1b heißt es: ZusammenscHl1lß, ihr Maurer
und Zimmermeister. stellt unser Handwerk fiber den
unberufenen ;\\itbe".erh, zeIgt, daß rias Baugewerbe.
noch da und an erster SteHe berufen und bereit ist, der
\Vohuungs- und Jamit auch der Arbeitsnot Z1/ steuern.
Zum genossenschaftlichen Zusammenschluß. welche<;;
der einfachste lInj schneHstc \\leg ist. gehören nUr (mIn
destens) 7 Mitglieder. Die Gemeindevertretungen
(Magistrate) werden in vielen Orten nUr der Anregung
bedÜrfen, um eIer Genossenschaft k6rperscl1aftJich be1
zu treten, dadurch wird diese geldkräftig genug sein, UI11
allen geste11ten Anforderungen gerecht zu \verden. Von
jer Belebung der Bautätigkeit hängt nun einmal nicht
nur die Steuerung der \Vohmmgsl1ot. sondern der ganze
\Viederaufbau unseres Wirtschaftslebens Überhaupt ab.
dcnn wo gebaut wird, treten alle andcren Handwerke
wieder in Tätigkeit, und allch die Industrie findet Ab
satz ihrer Erzeugnisse.

Im nachstehp.nden soHcn nunmehr die BestimmUJI
gen des Bundesrats tar die Baukostenzuschüsse aus
Reichsmitteln eingehend besprochen und gewÜrdigt
werden.

Die Gewährung der BaukostenzuschÜsse findet nur
in der ersten übergangszeit nach dem Kriege statt und
wird fÜr diejenigen Gebiete gewährt, in denen ein drjn
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gendes Bedürfnis an Klein- und Mittelwohnungen für
die städtische und ländliche Bevölkerung- besteht. DIe
ßaukostenzuschüsse . werden an Gemeinden, gemein
nützige eau ereinigungen und selbständiKc Bauunter 
nehme gewährt:.und sind Ersatz- für den Teil des Bau
aufwandes; der  un h infolge des Krieges herbeigeführte
vorübergehende übermäßige Verteuerung des Baues
verursacht ist (Baukosten überteuerung).

Der zu ersetzende Teil des Bauaufwandes ist nach
den Bestimmungen des Bundesrats (im Vi ortlaut) zu be
rechnen:

a) entweder nach dem Unterschiede zwischen dcm
tatsächlichen tierstellungspreis und dem Bauallf
\Vande fÜr einen Neubau gleicher Art und Be
schaffenheit TI ach :E i TI tr i t t da u e r TI j e r
Verhältnisse oder

b) nach dem Unterschiede zwischen dcm tatsäch
lichen Iicrstellungspreis lInd jelll dauernden tr
tragswertr, der sich durch Kapitalisierung der für
gleichartige Wohnungen in der betreffenden Oe
meinde voraussichtlich zu erzielenden Mieten
ergib!.

Der Herstellungspreis umfaßt die Grunderwerbs
kosten die Baukosten und die AnHegerleistungen, Die
Orul1d rweIbskosten dÜrfen in der Regel nur in der
Höhe angesetzt werden, die dem Grundwerte vor dem
Kriege entspricht.

Stellt sich bei der Wahl dCr Berechnun sart zu b)
späterhin heraus, daß die bei Gewährung des Baukosten
zuschusses festgesetzten Mieten im Verhältnis zu den
Mieten, die für andere gleichwertige Wohnungen der
nämlichen Gemeinde allgemein gezahlt werden, Z11
niedrig sind, so kann von der zuständigen Behörde dne
Erhöhung der Mieten angeordnet werden, In diesem
FaUe ist der jährliche Mietemehrertrag. soweit' er nicht
zur Deckung erhöhter Lasten des tIausbesitzers benötigt
wird an die Gemeinde zu zahlen. Der Bauherr kann
sich 'von dieser Verpflichtung dadurch befreien, daß er
einen dem kapitalisierten Mehrertrag entsprechenden
Teil des Baukostenzuschusses zurückzahlt. Die Ver
pflichtungen des Bauharrn sind durch .eintragung von
Sicherungshypotheken sicherzustellen.

für die feststellung der Baukostenübertellerul1g
sind d e TI Gern ein d e TI vom Bundesrat nach freier
Wahl zwei Wege vorgeschrieben, von denen der
günstigste nicht ohne weiteres erkennbar ist.

Bei der Be r e c b nun g s art zu a) soll dem
tatsächlichen Iierstellungspreis der Bauaufwand für
einen Neubau gleicher- Art und Beschaffenheit na c h
Ei TI tr i t t da u ern der Ver h ä I t n iss e gegen
übergestellt werdcn und der sieh ergebende Unterschied
als BaukDstenÜberteuerung geltet1. Der tIerstellungs
preis ist also unter Zugrundeleguug der tatsächlichen
Löhne und Baustoffkosten durch Kostenanschlag nach.
zuweisen, (Ein Kostenüberschlag, berechnet nach den
Kubikmetern des umbauten Raumes, ist so wenig zu
verlässig. daß er hier nicht empfohlen werden kann.)
Die Grunderwerbskosten und die Anliegerleistungen
treten mit znm fiersteIlungspreis. Der Bauaufwand für
einen Neubau gleicher Art und Beschaffenheit nach Ein
tritt dauernder Verhältnisse wird jn der Weise er
mittelt, daß man im Kostenanschlag die Herstel1un:.;s
preise von 1914 zugrundelegt und zu dem so erhaltenen
Friedensherstellungspreis einen verhältnismäßigen Auf
schlag hinzurechne!. Dieser Aufschiag soil mit 50 v. 11.
als angemessen angenommen werden, er ist .,ber ni c h t
ver bin d I ich und kanu nach Lage jedes Einzelfalles

von der Gemeindebe,hörde bemessen und bewertet
werd,en.

Die Berechnungsart zu a) erläute'rt nachstehendes
Beisp1el:

Der fierstcllungsprcis eines v>" ohngebäu
des im Jahre 1919, umfassend die Grund er
werbskosien, die Baukosten nach Kostenan
sdIlag und dIe AnliegerleIstungen ist ermittelt mit 72000 I'){

Derselbe Neubau erfordert
nach Eintritt dauernder Verhält
nisse einen Bauaufwand von

1. Gruuderwerbskosten
2. Anliegerleistungen .
3. Baukosten 1914 . 24000 dlt

Iiierzn 50 v. Ii. . 12000 dlt

4 000 4t
2 000 dlt

36 000 dlt

tiersteIlungspreis nach Eintritt dauernder Verhäitnisse. . . . 42000 die
mithin Oberteuerung '... 30 000 die

Bei der Be r e eh TI u n g s art Z 11 b) soH dem tat
säehJichen Iierstellungspreis der dauernde Ertragswert,
der sich durch Kapitalisierung der für gleichartige Woh
nungen in 'der betreffenden Gemeinde voraussichtlich zu
erzielenden Mieten ergibt, gegenübergestellt werden und
der sich auch hier ergebende überschuß als Baukosten
überteuerung gelten. Der fierstcllungsprefs ist derselbe
wie bei der Berechnungsart a); für die Errcchnung des
Ertragswertes werden die Mieten gleichartiger W oh
nungen in der Gemeinde nach Abzug von 22 v. Ii. für
dauernde Grundstückslasten unter Zugrundelegung einer
Verzinsung zu 5 v. H. kapitalisiert.

Oie Berechnungsart zu b) erläutert nachstehendes
Beispiel:

Der Herstellung preis ist, wie unter a,ermittelt mit . 72 000 dlt
Mietsertrag (unter Zugrunde

legtmg von 42000 oft bei 6 v. Ii. 2520 dll
tliel'von ab 22 v. Ii. (Grundstiickslasten). ..... . 554 dI{

bleiben: I 966 die
1 966 die kapitalisiert mit 5 v. lf. 39320 dli

mithin überteuerung: 32 680 oll
Bevor nun beid,e Berechnungsarten gegenüber

gestellt und ihre Vorteile und Nachteilc geprüft werden,
müssen zunächst noch die Sicherungen erwähnt werden,
die sich Reich, Staat und Gemeiude vor Gewährung der
Baukostenzuschüsse ausbedingen. Die Bundesratsver...,
ordnung schreibt darüber im Wortlaut:

Der Bauherr hat vor Gewährung der Baukosten
zuschüsse für sich und seine Rechtsnachfolger für die
Dauer von mindestens 10 Jahren folgende Verpflichtun
gen zu übernehmen:

a) die Mieten einschließlich allcr N ehenabgaben nul'
mit Zustimmung der Gemeinde oder des Oemeindeverbandes festzusetzen, .

b) das Grundstück einschließlich der 'darauf zu er
richtenden Baulichkeiten ohne vorherige Zn
stimmung der Gemeindebehörde nicht zu anderen
als Wohnzwecken zu benützen,

c) kinderreiche Familien, familien von Kriegsteil
nehmern und Kriegsbeschädigten, sowie der im
Kriege Gefallenen bei 'der Vermietung von Woh
nungen vorzugsweise zu berücksichtigen.

Bei Nichteinhaltung der ,zu a und h genannten Ver
pflichtungen wird der gewährte Baukostenzuschuß zur
,Rückzahlung iällig, Dies ist grundbuehlich zu sichern.
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FÜr die Nichteinhaltung Jer Verpflichtung zu eist

eine Vertragsstrafe festzulegen und gleichfalls grund
buchHeh zu sichern.

Bei Gegenüberstellung beider Berechnul1gsbeispiele,
die die gleichen Grundzahlen haben, ergibt siCh, daß die
Berechnungsart a) für den Bauhel'rn reih rechnerisch
ungiinstiger ist; sie hat aber den \vescntlichcn Vorteil
gegenüber der Berechnuugsart b). daß eine Erhöhung
der Mieten mit Genehmigung der Gemeinde auch
während der Wartezeit zu seinen GUl1sten möglich ist
lIn.j daß keine Sicherungshypothek das Grundstück be
lastet. Auf diesen Vorteil hat auch der preußische
Staatskommissar für das Wohnußg-swcsen in seinem ZII
den Bundesratsbestimmungen heqausgegebencn ErlaR
vom 1. 11. 1918 hinge\Viesen und bestimmt. daß wegen
der geringerCl1 Bindung des Bauherrn und die sich
daraus erg-ebenden Gewinumöglichkeitcn bei \V a h !
d'er Berechnu}ngsart a) der Baukosten
zuschuß hlcl' in der Regel gcrin.l?;er sein
kann als bei der Berechnul1Rsart b).

Bei der Berechnungsart b), die sich geldlich fÜr del1
Bauherrn günstiger gestaltet, ist zu g"c\Vti:rtigen, daß bei
dwa eintretender :Erhöhl1-Jl  der Mieten g-]eichwertiger
W ohnunge11 der nämlichen Gemeinde llie zustandigc Be
hörde ebenfalls eine Mietserhöhung anordnet und in
diesem faHe den jährlichen Miete-Mehredra.2,' fÜr sich
einzieht.

Die Vorteile und Nachteile beider Rercchnllngsaricn
werden also durch die Höhe der ZuschÜsse ansg-egJichcIl
bzw. von der hölleren Verwaltun.Q:sbchärdc in diesem
Sinne abgewogen, um einer gewinnsiichtigcn AJ1S
nÜtzung vorzubeugen.

Die mehrfach erwähnten Sicherungcn und Ver
pflichtungen, VOn denen die Gewährun ' des ßaukostcl1
Zuschusses abhängig gemacht werden. hat o,er ilmthcrr
für sich und seine Rechtsnachfokcr auf die Dauer von
mi n des t e n s 10 Jahren zu iibernehmcl1: im Re
gierungsbezirk Liegnitz ist von der höheren Ver
waltungsbehörde bei anen bis jetzt ZII111 Austrag ge
kommenen fällen die übernahme dieser Verpflichtungen
auf die Mindestgrenze von 10 Jahren festgesetzt; Zll
gunsten der Belebung der Bautätigkeit ist nicht anzu
nehmen. daß fiir die Folgezeit hiervon abgewichen wird.

Die Baukostenzuschüsse werden, abgesehen von
der NichteinhaHung der Sicherungen, i TI n ich t r Ü c k _zahlbaren, unverzinslichen Beträgen
g e w ä h r t, der Anteil des Reiches wird jedoch erst
dann ausgezahlt, wenn ,die anschlagsgemäße Ausführung
des Baues und die vorgeschriebenen SichenJH en tl<lch
gewiesen sind.

Wird der feststellung des Baukostenzuschusses die
vorerwähnte Berechnungsart b zngruudegelegt, so ist
auf dem OrundbuchbIatt des Baugrundstiicks zugunsten
dCr Gemeinde eine Sicherungshypothek in Iiöh  des
gewährten Bauzuschusses einzutragen. Diese Siche
rungshypothek kann aber an solche Stelle gesetzt
werden, daß die notwendige Beleihl1l1g des Gebäudes
nicht erschwert wirQ.

Nach den Ausführungsgrundsätzen der Bestimmun
gen des Bundesrats \verden die Baukostenzuschüsse zur
Schafiung von Wohnungen gewährt, die den ortsüblichen
BedÜrfnissen der minderbemittelten Bevölkerun  und
des lY1ljttelstandes, besonders aber kinderreichen Fa
mHien dieser Bevolkerungskreise entsprechen. Klein
viehställe und ähnliche Räume (Wer k s t ä t t end eS
t! a n d wer k e r s) gelten hierhei ohne weiteres als

Zubehör. Hieraus ergibt sich, daß die Baukostenzu
schüsse nur für die ErrichtÜng von Klein- und Mittel
wohnungen gewährt werden, wobci im R.egierung-sbt; irk
Lieg-rIitz unter 'Kleimvohnunge,n solche mit 1-2 Räti.l1} n
nebst   KÜche; -und' -unter Mittel\vohnuügen .solche'vqn
3----=.....4 "JZäunlen-11cbst Küche zu verstehen sind. Da aber
aUT den einzelnen faH weiteste Rücksicht genommen
we.rd,:.:-n soH. kann also, wenn es sich darum handelt.
den Bedürfnissen kinderreicher familien gerecht zu
werden, die Raumhöchstz;dhl einzelner \Vohnungen
höher angesetzt werden.

Die Durchführu1t  des Beihilicver_
i   h ren s } i e K 1 b c! cl e n   Ci eIne i n den bzw. Oe
mcindeverbänden. welche die Verhandlungen mit dem
Banherrn führen llnd die BaukostenzuschUsse al1szahlen.
Die Prüfung der Bauvorhaben in technischer und vmt
schaftlieher Beziehung erfolgt ebenfDl1s durch die Ge
meinde. \veIche alsdann die Anträge mit ihrem Vor
schlag Jurch dIe höhere VenvaltulJgsbchörde (Re
gierung) del- Land0szentralbehördc (Staatslwmmissar
fÜr das \\'ohmll1gS\\T5CtÜ zu (Ü:nehmiRung vorlegt.
. \Venn die im Vorstehen;Jen ausfnhrHch besprochenen.

ohne Frage  Ünstigen und großzÜgig"en Rcstimmnngen
des Bundesrates praktische Bedf;'-ptung cr!anp:cn. d. h.
also die Bautätigkeit beleben U\,¥d  jcr \Vo]lllungsnot
steilem solIell. l11iisselI als Nächst!ieg;endes auch die
nohvendigstcn Baustoffe zur Verfügung stehen. Das
\vird leider nicht überall der faH sein. Nach einer erst
jiingst erlassenen V erfiizun,  eies DernobiJmachungsamtes
tehcn Kohlen zur VersOn -Hn  der Ziegeleien in abseh
barer Zeit nicht zur VcrfÜg-Img, all eh Zement und Kalk
ist aus dcnselben GrÜnden nm in beschrällktclr. lvlaßc
erhält1idl. es bleibt also zu befiirchtcn, daß dIe als Bau
kostenzuschÜsse bewiJligteu 1000 Millionen Mark nur
aur dem Papier stehen 1Jnd ihren Zweck verfehjen
könnten.

Der dcutsche T eehlliker. der in den verflo scnen
fünf Krieg'sjahrcn manche scheinb<:lr unmö dfche Aufgabe
gelöst hat, wird mIch vor dieser AnfRabe nicht zurÜck
schreckcn. Das bcriihmtg'e\vordene 'Vort ..ersatz" muR
auch auf Baustoffe Anwendung finden, so sch'\;lrer sich
der Baufachmaull daran gewöhnen wird. Die \Vrrk
bund-Ausstellung in BerHn führte verschiedene neue Bau
\veisen praktisch vor, sie werden aber für einc groß
zügig angelegte Bebat1un  kaum in fr8ge kommen. Zll
mal die Verkehrsschwicdgkeitcn hierbei wesentHch miL
sprechen. Es lTIuß zu Baustoffen zurÜckgegriffen \verden,
die bi tU gun d Li b e r a 11 zn haben sind, das i $ t
tI 0 I Z 11 n d L e h m. \Veshalb saHen wir nicht. der
Not gellOrchend, und unter Ausnutzung der nenzeitlichen
Technik. voriiberg-ehend zur Bauweise unserer Urväter
zurückkehren und Lehmfachwcrk-BalJten ausführen?
Man sträubt sich dagegen denn die Lebensjauer
eines solchen Gebäudes wesenTlich kürzer als die:
eines Steinhauses; alle anderen Gegengründe aber, die
feuchtigkeit, Sauberkeit 11SW.. können bei dem heutigen
Stande der Technik nicht mehr als stichhaltig angesehen
werden. Auch der Staat Ist dabei, diese Ausführung:::.
weise für ländliche Schl1lbautcn anzuwenden und so mit
gutem Beispiel voranzugehen. fÜr ho]zreiche und Ge
birgsgegenden bleibt ferner der Btockhausball in Er
wägu11g zu ziehen.

,Wenn eingangs erwähnt wurde, daß Rekh, Staat
und Gemeinde die Pflieh,t habcn und bereit sinj, _die
Wohnungsnot durch Belebung der Bautätigkeit zu be
heben, so sei hier noch ganz besonjers festgestellt, daß
sie auch zugunsten der Kohlenersparni£ und Eisenbahn.

",.
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ent1asiutJg auf die VerarbeItung von Ersatzstoffen, die
aJII Bauplatz selbst vorhanden sind, großen Wert legen
lind Bauvorhaben dieser Art begünstigen und bei Ge
währung der DaukostenzI1schüsse besonders v/oI11
wollend prüfen und berücksichtIgen. Aus diesen
Gründen muß sich auch das Bange werbe da. wo das
Scheitern der Bauvorhaben an dem fehlen der Bau
stoffe zu befÜrchten ist, mit der Verarbeitung von Er
satzbaustoffen tlubecl1ngt .vertraut machen.

für die Gewährung von BaukostenzuschÜssen zur
Errichtlll1!1: von Behelfsbauten und Not
\V 011 TI U TI gell sind vom Dnll,Jcsrat be S 0 n der e Bc
stimmungen erlassen und festgelegt. F.in Eingehen auf
diese crÜbrig-t sich, weil Zweifel in der AusJegung der
Bestimmungen nicht entstehen könncn.

Der vollständigc Erlaß des preußischcn Staats
kommissars fiir das \Vohm!Dgs"\vesen vom 1. Novcmber
1918 - St. I. 221 - betreffend Gewährung von Bau
kostenzuschüsscn aus öffentlichen MittcJll nebst den
Bl1ndesratsbcstimmnngcn vom 31. Ok ober 1918 ist in
der Ostd,. Bau-Zeitung 1918, Nr. 89, wiedergegeben
worden und vom Verlage der Ostd. Bau-Zeitung zu be
ziehen. c=c

Verschiedenes.
Gegen die Vorschrift, bestimmte Erzeugnisse zu ver.

wenden. Dei der Vergebung öffentlicher Bauten kommt
es immer wieder vor, daR die vergebende behördliche
Stelle dlc V,envcndung- bestimmter Brzeugnisse ode r
besonderer 'Ärare aus einer angc:.;ebenen BezugsQUcJ!e
vorschreibt. \V cm solIte es noch nicht so ergangen
sein, daß bejspielsweise Mettlacher Platten oder
Lehestener SchiefeJ oder Rathenower Ziegel oder
Sturmsehe Dachsteine oder dergl. verlangt worden
wären? Nun versetze lnall sich in die Lage des be
treffenden Baugesehäfts j dem .die Ausführung des Baues
einschließlich Lieferung des Baubedarfs libertragen
worden ist. Es muß von den seit Jahren verwendeten,
in jeder Hinsicht erprobten und als vorzüglich be
fundenen Baustoffen Abstand nehmen, weil 'dem Bau
beamteI} ein anderes Erzeugnis als bewährt bezeichnet
worden ist. Ob er es schon versucht hat oder über
haupt kennt, ist noch sehr die frage. Jedenf<llls wird
es verlangt und damit basta!

Nimmt man nun an, das Baugeschäft hat mit deli
vorgeschriebenen 'Baustoffen noch nie gearbeitet, so er
gibt sich, daß Weiterungen unvcrmeL:lIich sind. Hat es
nun gar noch niemals mit der betreffenden firma die
d8s Gewünschte liefern soll, in Verbindung gesta jen,
so sind Verzögerungen die notwendige folge. Man
muß sich doch erst über den zu verwendenden Baustoff
einigermaßen Kenntnis verschaffen, denn ein Ayftrag auf
gut Glück zu erteilen, wäre unvorsichtig. Was bleibt
also dem Baugeschäft übrig. :Es muß erst zu 'dem be
treffenden 'Werk einen Vertreter schicken. Das verur.
sacht Kosten, die die Behörde nicht erstattet und ge
spart werden könnten, wenn man auf die Vorschrift
eines bestimmten Baustoffs verztcbtet bälle.

Abgesehen hiervon, ist aber diese Vorschrift auch
<I us dem Grunde anzufechten, weil dadurch andere,
vielleicht gleichwertige oder noch bessere Erzeugnisse
InS Jiintertreffen kommen. .

für das Gebiet der preußischen Staatsbauver
waltung ist von seiten des Ministers der öffentlichen

Arbeiten schoB vor Jahren die :f'ordenmg eines be
stimmten Erzeugnisses untersagt worden. Aher Vor
schriften sind ja bekanntlich dazu da, daß sie übergangen
\verden. Die fälle sind nicht .selten, daß man trotz der
gegenteiligen Vorschrift die Lieferung eines bestimmten
Baustoffs verlangt.. Es ist daher notwendig, auf die
Bestimmungen hinzuweisen. und ihre stren e Einhaltllng
ganz entschieden 211 fordern.

Mit noch größercm Nachdruck muß diese forderung
bei den Stadtgemeinden erhoben werden. Denn hier
verfährt in der Rege! der Beamte noch so, wie es ihmam besten paRt. D.

Ausstellungswesen.
Ausstelluug für Bau. und Kleinsiedlungswesen. In

dei Zeit vom 15. "bis 31. August d. J. \'t'ird in Breslau
eine Aussiel1ung auf dem Oeländf' der Jahrhunderthalle
im Scheitniger Park stattfmden, die sich mit dem Bau
und Kleinsjed]ungswe en befassen soll. Sie wird Ab
teilungen enthalten für Bamtoffe, Baukonstruktiol1, Bauten
und Siedlungen) Bekleidung, Volksgesundheit, Straßen
lInd \Vegebau, Baugeräte und Baumaschinen sowie Bauwissenschaft. deo

Tarifverhandlungen.
Einigung im BresIauer Baugewerbe. Die TarHver

haudJungen für das Baugewerbe sind hier zu Ende ge
geführ1 worden. DieseJben zeitigten folgendes Resultat;
Die Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Vom 1. März bis
31. Oktober von 7 Uhr bis 4 1 / 2 Uhr mit einer halb
stündigen frÜhstüds- und einer einstündigen Mittags
pause. Vom 1. November bis 28. februar von 7 1 / 2 Uhr
bis 4 Uhr mit denselben Pausen. Die Arbeitszeit
beträgt während der \'Vintermonate 7. Stunden. Der
Stundenlohn fÜr Maurer, Zimmerer, Zementfacharbeiter
und Träger beträgt 2,10 Mk., für Zementarbeiter 1,96 Ivlk.,
für alle ungelernten Arbeiter 1,90 Mk. D l1 Zimme-rern
wird außerdem für Abnutzung des Handwerkszeuges pro
Stunde 5 Pfennig vergütet. Der Stundenlohn der Lehr
linge wird nach Anhörung der Innung vom Schlichtungs
ausschuß festgesetzt. Diese Lohnsätze gelten seit 1. ApriL
Den Arbeitern ist die Qifferenz z\vischen dem bisherigen
l.ohne nachzuzahlen. Uberstunden werden mit 25%'
Nachtarbeit mit 50 % und Sonntagsarbeit und Arbeit an
gesetzJichen feiertagen mit 100 % bezahlt. Eine Zulage
von 30 % wird bei KarboIineumsarbeiten, bei \Vasser
arbeiten, bei erschwerten feuerungsreparaturarbeiten, sowie
bei aUen Arbeiten, welche Über 23 Meter Höhe ausgeführt
werden, gezahlt. Bei Arbeiten außerhalb des Weichbildes
der Stadt treten besondere Vergütungen in Kraft. Der
Vertrag gilt bis 31. März 1920. 1.

Eiili'illachJl6g iRBBII' Miitarrbe6t.
Kurze Aur otze über bau!achUche Angelegenhe!ten a!1er Art, In b«:sondere

Ober Au fo.hrung und Durchb11dung einzelner Baule!le roll erlöuterr,den Zelc:hnungen
$!nd \ll\S  let  erwOntc:ht

Die Schriftleitung der "Ostdeutschen Bau-Zeitung'".
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